PSNV-Systeme in Bayern
Statistische Erhebung 1.1. - 31.12.2007
Rückmeldebogen der Dekanats-Beauftragten
1. Name der Stadt oder des Landkreises, in der / in dem sie tätig sind:

_______________________________________
2. Anzahl der PSNV-Systeme in dem o.g. Bereich

	Systeme in kirchlicher Trägerschaft
	

	Systeme mit kirchlicher Beteiligung 
	

	Systeme ohne kirchliche Beteiligung
	

	Summe
	


3. Anzahl der Mitarbeitenden

	Andere Mitarbeiter/innen
	

	Ehrenamtliche Seelsorger/innen
	

	Hauptamtliche Seelsorger/innen
	

	Summe
	


(Bitte vermeiden sie Mehrfach-Nennungen bei Mehrfach-Mitgliedschaften.)
4. Anzahl der Einsätze

	Summe
	

	Häuslicher Bereich
	

	Außerhäuslicher Bereich
	

	Einsatznachsorge
	


5. Anforderung durch

	Feuerwehr
	

	Rettungsdienst/NAW
	

	Polizei
	

	sonstige
	


6. Telefonnummer und Name für Rückfragen:

---------------------------------------------------------------------------------------

Bitte zurückmailen an Hanjo v.Wietersheim: 
NotfallseelsorgeBayern@t-online.de  oder faxen an: 09325-6838

Erläuterungen zum Rückmeldebogen
Generell:

Sinn des Fragebogens ist es, einen Überblick über alle PSNV-Systeme in Bayern zu bekommen. Da es leider (noch) keinen Landes-Beauftragten für PSNV gibt, versuchen wir über die flächendeckende Struktur der Evangelischen Landeskirche einen flächendeckenden Überblick zu bekommen.

Natürlich werden wir die erhobenen Daten bei Interesse auch nichtkirchlichen Organisationen zur Verfügung stellen.

Zu 1.: Bitte tragen Sie hier die Stadt oder den Landkreis ein, in der / in dem Sie tätig sind.

Zu 2.: Bitte tragen Sie hier möglichst alle PSNV-Systeme ein, die im Bereich des Landkreises tätig sind. (NFS, KID, KIT, SBE, …) 
Kirchliche Trägerschaft bedeutet: Ein rein von der Kirche getragenes und verantwortetes System.

Kirchliche Beteiligung bedeutet: Die Kirche arbeitet zusammen mit anderen Organisationen (z.B. in Form einer Arbeitsgemeinschaft)
Ohne kirchliche Beteiligung bedeutet: Das Systeme wird komplett von einer nicht-kirchlichen Organisation getragen und verantwortet. Es ist aber durchaus möglich, dass in diesem System auch kirchliche Seelsorger/innen mitarbeiten.

Zu 3.:  Es kann sein, dass einzelne Personen in mehreren PSNV-Systemen mitarbeiten (z.B. in einem KIT- und einem SBE-Team). Bitte vermeiden Sie -wenn möglich- bei solchen Mehrfachmitgliedschaften eine Mehrfachnennung.

Hauptamtliche Seelsorger/innen: Seelsorger/innen die von der Kirche bezahlt werden und hier ihren Lebensunterhalt verdienen.

Ehrenamtliche Seelsorger/innen: Seelsorger/innen die nicht von der Kirche bezahlt werden und ihren Lebensunterhalt auf andere Art und Weise bestreiten.

Andere Mitarbeiter/innen: Mitarbeiter/innen, die sich selber nicht als Seelsorger/innen bezeichnen.

Zu 4.: Entscheidend ist immer der primäre Einsatz-Anlass. 

Wenn nach dem Überbringen einer Todesnachricht gemeinsam die Unfallstelle aufgesucht wird, bleibt es trotzdem ein innerhäuslicher Einsatz.

Wenn nach einem NFS-Einsatz bei einem Verkehrsunfall vom gleichen Team eine Todesnachricht überbracht wird, bleibt es ein ausserhäuslicher Einsatz.

Wenn für die Überbringung der Todesnachricht ein anderes PSNV-System nachalarmiert wird, sind es 2 getrennte Einsätze.

Zu 5.: Entscheidend für die Nennung ist die Organisation, die das PSNV-System angefordert hat, nicht die Organisation, die die technische Alarmierung durchführte.

Z.B.: Die Polizei benötigt eine/n Seelsorger/in für die Überbringung einer Todesnachricht. Der Alarm wird in dieser Region grundsätzlich über die Rettungsdienst-Leitstelle ausgelöst. In diesem Fall ist die Anfordernde Organisation die Polizei, obwohl der Alarm von der Rettungsdienst-Leitstelle kam.

Zu 6.: Bitte tragen Sie hier Ihren Namen und eine Telefonnummer ein, unter der Sie meistens zu erreichen sind.

Vielen Dank!

